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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §66 Abs4;

1. AVG § 66 heute

2. AVG § 66 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 66 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Eine Beschränkung der Prüfung auf die vom Berufungswerber angegebenen Gründe für seine Rechtsau8assung ist

nach dem AVG nicht gegeben (vgl. den Wortlaut des § 66 Abs. 4 AVG, "sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der

Begründung (§ 60) ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen", ohne dass das Gesetz eine

Einschränkung etwa in der Weise, dass nur "im Rahmen der geltend gemachten Berufungsgründe" zu prüfen sei,

enthielte; vgl. Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze I2, § 66 AVG E 181, und Thienel/Schulev-Steindl,

Verwaltungsverfahrensrecht5, 271).Eine Beschränkung der Prüfung auf die vom Berufungswerber angegebenen

Gründe für seine Rechtsau8assung ist nach dem AVG nicht gegeben vergleiche den Wortlaut des Paragraph 66, Absatz

4, AVG, "sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung (Paragraph 60,) ihre Anschauung an die Stelle jener

der Unterbehörde zu setzen", ohne dass das Gesetz eine Einschränkung etwa in der Weise, dass nur "im Rahmen der

geltend gemachten Berufungsgründe" zu prüfen sei, enthielte; vergleiche Walter/Thienel,

Verwaltungsverfahrensgesetze I2, Paragraph 66, AVG E 181, und Thienel/Schulev-Steindl,

Verwaltungsverfahrensrecht5, 271).
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